
VERHALTENSKODEX

CODE OF CONDUCT



Wir tun das Richtige



1. Grundverständnis 

Diesem Code of Conduct liegt ein gemeinsames Grundverständnis gesellschaftlich verantwortlicher Unter-
nehmensführung im Sinne der nachfolgenden Leitlinien zugrunde. 

Wir, das unterzeichnende Unternehmen

MATO GmbH & Co. KG

übernehmen im Rahmen unserer jeweiligen Möglichkeiten und Handlungsräume Verantwortung, indem wir 
die Folgen unserer unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen in rechtlicher, ökonomischer, tech-
nologischer wie auch in sozialer und ökologischer Hinsicht berücksichtigen. So tragen wir zur gesellschaft-
lichen und ökonomischen Entwicklung der Länder und Regionen bei, in denen wir tätig sind. 

Unser Handeln steht im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Regelungen. Wir orientieren uns an 
ethischen Werten und Prinzipien, insbesondere an Integrität und Rechtschaffenheit sowie am Respekt vor 
der Würde des Menschen, wie sie in den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der 
Vereinten Nationen niedergelegt sind. 

Dieser Code of Conduct legt die Grundprinzipien unseres Handelns fest, die wir unseren Beschäftigten welt-
weit vermitteln und deren Beachtung wir erwarten. Die Inhalte gelten als Richtlinie in allen Niederlassungen 
unseres Unternehmens.

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir das gleiche Grundverständnis. 

2. Einhaltung der Gesetze 

Die Einhaltung der geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften der Länder, in denen wir tätig sind, 
ist für uns selbstverständlich. Falls die lokalen Gesetze und Vorschriften weniger restriktiv sind, orientiert 
sich unser Handeln an den Grundsätzen dieses Code of Conduct. In Fällen, in denen ein direkter Widerspruch 
zwischen zwingendem lokalem Recht und den in diesem Code of Conduct enthaltenen Grundsätzen besteht, 
hat das lokale Recht Vorrang. Jedoch sind wir bestrebt, die Inhalte des vorliegenden Code of Conduct einzu-
halten.

3. Integrität und Compliance

Wir haben geeignete Compliance-Maßnahmen ergriffen, sodass folgende Themen angemessen abgedeckt 
sind:

3.1 Korruption 
Wir dulden weder Korruption, Bestechung noch Erpressung. Zuwendungen, die mit der Absicht verbunden 
sind oder den Anschein erwecken könnten, geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen oder sich einen 
sonstigen unzulässigen Vorteil zu verschaffen, werden in unseren Geschäftsbeziehungen weder versprochen, 



angeboten, gewährt, gefordert oder angenommen noch lassen wir uns diese versprechen. 

3.2 Fairer Wettbewerb
Wir handeln in Übereinstimmung mit dem nationalen und internationalen Wettbewerbs- und Kartellrecht 
und beteiligen uns nicht an Preisabsprachen, Aufteilungen von Märkten oder Kunden-, Markt- sowie Ange-
botsabsprachen. 

3.3 Geldwäscheprävention
Geldwäsche bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal 
erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Wir kommen unseren ge-
setzlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention nach und beteiligen uns nicht an Transaktionen, die der Ver-
schleierung bzw. Integration von kriminellen oder illegal erworbenen Vermögenswerten dienen.

3.4 Schutz von Informationen und geistigem Eigentum 
Wir schützen vertrauliche Informationen und respektieren geistiges Eigentum; Technologie- und Know-
how-Transfer haben so zu erfolgen, dass die geistigen Eigentumsrechte und die Kundeninformationen, Ge-
schäftsgeheimnisse und nichtöffentliche Informationen geschützt sind. Wir beachten die jeweils geltenden 
Gesetze zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und behandeln vertrauliche Informationen unserer Ge-
schäftspartner entsprechend.  

3.5 Datenschutz 
Wir verarbeiten, speichern und schützen personenbezogene Daten unter Beachtung der gesetzlichen Rege-
lungen. So werden personenbezogene Daten vertraulich, nur für rechtmäßige, zuvor festgelegte Zwecke und 
in transparenter Weise erhoben. Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn sie mit angemessenen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen Verlust, Veränderung und unerlaubte Verwendung 
oder Offenlegung geschützt sind. Unser Datenschutz wird von einem extern beauftragten Unternehmen 
durchgeführt und überwacht, wodurch die gesetzliche Konformität gewährleistet wird.

3.6 Ausfuhrkontrolle
Wir verpflichten uns, die für die Ausfuhrkontrolle einschlägigen Rechtsnormen – insbesondere Genehmi-
gungserfordernisse, Ausfuhr- und Unterstützungsverbote – im Rahmen der Verbringung und Ausfuhr unse-
rer Güter einzuhalten.

3.7 Vermeidung von Interessenkonflikten 
Wir vermeiden intern und extern Interessenkonflikte, die Geschäftsbeziehungen illegitim beeinflussen könn-
ten. Wenn das nicht gelingt, legen wir diese Konflikte offen. 

4. Gesundheit und Sicherheit 

Wir wahren und schützen die Gesundheit unserer Beschäftigten, indem wir geeignete Gesundheits- und 
Arbeitssicherheitsmaßnahmen ergreifen die folgenden Themen angemessen abdecken: 

- Einhaltung der geltenden Gesetze und Orientierung an internationalen Standards in Bezug auf Gesund-
heit und Arbeitssicherheit; 



- geeignete Arbeitsplatzgestaltung, Sicherheitsvorschriften und Bereitstellung von geeigneter persön-
licher Schutzausrüstung; 

- Implementierung von präventiven Kontrollen, Notfallmaßnahmen, einem Unfallmeldesystem und wei-
teren geeigneten Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung; 

Wir stellen sicher, dass alle unsere Mitarbeitenden entsprechend informiert sind. 

5. Vergütung und Arbeitszeiten

Die Vergütung richtet sich nach den geltenden Gesetzen sowie ggf. bestehenden, verbindlichen Tarifver-
trägen und wird durch die jeweils relevanten, nationalen Mindestlohngesetze ergänzt. Die Mitarbeitenden 
werden klar, detailliert und regelmäßig über die Zusammensetzung ihres Arbeitsentgeltes informiert.

Wir halten die jeweils geltenden Gesetze und Arbeitsnormen international ein. 

6. Einhaltung der Menschenrechte 

Wir achten und unterstützen die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte und 
- respektieren die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen; 
- schützen und gewähren das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; 
- dulden keine inakzeptable Behandlung von Mitarbeitenden, wie etwa physische und psychische Härte, 

sexuelle und persönliche Belästigung oder Diskriminierung.

6.1 Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit
Es ist für uns selbstverständlich, dass wir die gesetzlichen Verpflichtungen zu Verbot von Kinder- und 
Zwangsarbeit einhalten.

6.2 Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen
Wir respektieren das Recht der Arbeitnehmer auf Koalitionsfreiheit, Versammlungsfreiheit sowie auf Kollek-
tiv- und Tarifverhandlungen, soweit dies in dem jeweiligen Land, in dem wir tätig sind, rechtlich zulässig und 
möglich ist. Wenn dies nicht zulässig ist, suchen wir für unsere Mitarbeitenden sachgerechte Kompromisse.

6.3 Förderung von Vielfalt und Diversität, Chancengleichheit 
Wir fördern Chancengleichheit und tolerieren keine Diskriminierung. Wir behandeln alle Menschen gleich, 
ungeachtet des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität und 
Orientierung, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit, Weltanschauung oder weiterer personenbezo-
gener Merkmale. 

7. Umwelt, Energie und Klimaschutz

Wir handeln in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und orientieren uns an internationalen Stan-
dards, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und unsere Aktivitäten für den Umwelt- und 
Klimaschutz kontinuierlich zu verbessern. Alle Beschäftigten werden zum Umweltschutz sensibilisiert.



Wir ergreifen gesetzeskonform und auch darüber hinaus proaktiv permanent Umweltschutzmaßnahmen, 
die die Ziele von Reduktion von CO2-Emissionen, Steigerung der Energieeffizienz bei möglichst hoher Nut-
zung erneuerbarer Energien, Sicherstellung der Wasser- und Luftqualität und Reduzierung des Wasser-
verbrauchs, Ressourceneffizienz, Abfall-Reduzierung bzw. -Vermeidung und gesetzeskonforme Entsorgung 
sowie gesetzeskonformer Umgang mit gefährlichen Stoffen haben.

8. Umgang mit Konfliktmineralien 

Wir halten uns an die gesetzlichen Regelungen und Sorgfaltspflichten bzgl. der möglichst zu vermeidenden 
Verwendung von Konfliktmaterialien.

9. Lieferkette 

Wir erwarten von unseren Lieferanten, die Grundsätze dieses Code of Conduct einzuhalten bzw. gleichwer-
tige Verhaltenskodizes anzuwenden. Zudem bestärken wir sie, die Inhalte dieses Code of Conduct auch in 
ihren Lieferketten durchzusetzen. Wir behalten uns vor, die Anwendung dieses Code of Conduct bei unseren 
Lieferanten systematisch sowie anlassbezogen zu prüfen. Dies kann z. B. in Form von Fragebögen, Bewer-
tungen oder Audits erfolgen.

Bestehen nach Überprüfungen ernsthafte Zweifel an einer Einhaltung unseres Code of Conduct durch Liefe-
ranten oder andere Geschäftspartner, werden wir uns mit diesen zu Anpassungen verständigen. Sollte dies 
nicht zu akzeptablen Ergebnissen führen, kann dies zu einem Abbruch der Geschäftsbeziehung führen.

10. Verbraucherinteressen

Soweit Verbraucherinteressen betroffen sind, halten wir uns an verbraucherschützende Vorschriften sowie 
an angemessene Vertriebs-, Marketing- und Informationspraktiken. 

11. Umsetzung und Durchsetzung 

11.1 Kommunikation 
Wir kommunizieren offen und dialogorientiert über die Anforderungen dieses Code of Conduct und dessen 
Umsetzung gegenüber Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten und anderen Interessen- und Anspruchsgrup-
pen.

Unser Code of Conduct wird in geeigneter und verständlicher Form allen Beschäftigten bekannt gemacht 
und an geeigneter Stelle dokumentiert (z.B. Info-Board). Die Führungskräfte sind angewiesen, die Mitarbei-
tenden zu den Inhalten des Code of Conduct zu sensibilisieren und bei Bedarf ggf. auch Schulungen in die 
Wege zu leiten. 

Verstöße gegen den Code of Conduct werden nicht geduldet und können zu arbeitsrechtlichen Konsequen-
zen führen.



11.2 Hinweise auf Verstöße 
Alle Beschäftigten haben die Möglichkeit, über den bekannten Dienstweg der Führungskräfte oder auch 
über die gesetzlich vorgeschriebene Stelle für Hinweisgeber (HinSchG) Verstöße unseres Code of Conduct 
zu melden.

compliance@mato.de
MATO GmbH & Co. KG
Benzstr. 16 - 24
63165 Mühlheim (Main)

Mühlheim (Main), 23.10.2023

Hans-Christian Richter
Geschäftsführer 
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